
Für 2023 ergibt sich folgende Nettoprämie (ohne Versicherungsteuer) in Euro:

21 × 24,06 = 505,26 v

Bei der Vereinbarung eines Dreijahresvertrages kann laut Tarif (TA 055, Ziff. 0.2) ein
Dauernachlass von 10 % gewährt werden:

505,26 t ./. 10 % = 454,73 v

Sofern der Versicherungsnehmer diese Jahresprämie lieber monatlich zahlen möchte,
wird dieser Betrag einfach durch zwölf Monate geteilt:

Zahlt der Versicherungsnehmer die Prämie jährlich, vermindert sich der Betrag noch ein-
mal um 5 %:

454,73 t ./. 5 % = 431,99 v

Für gewöhnlich wird die Jahresprämie um einen prozentualen Zuschlag erhöht, wenn
der Kunde unterjährig (monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich) zahlt. Im Tarif
Wohngebäude (Basis VGB 2021, TA 055) wird jedoch davon ausgegangen, dass die mo-
natliche Zahlungsweise der Normalfall ist. Daher ermäßigt sich hier die Jahresprämie bei
jährlicher Zahlungsweise.

Während die Kranken- und die Lebensversicherungsprodukte i.d.R. versicherungsteuer-
frei sind, wird auf die meisten sonstigen Versicherungen eine Versicherungsteuer in Höhe
von 19 % erhoben.124 Eine Ausnahme hiervon gilt immer dann, wenn die Gefahr Feuer
versichert ist. Dann nämlich reduziert sich die prozentuale Belastung aufgrund der §§ 6
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 5 Abs. 1 Nr. 3a VersStG von 19 % auf 13,2 %, sofern nur Feuer ver-
sichert ist. Sind auch noch andere Gefahren mitversichert, kommt ein gemischter Steuer-
satz zur Anwendung. Zur besseren Übersicht dient die folgende Tabelle:

Kranken- und
Lebensversiche-
rungen

Wohngebäudeversiche-
rung

Feuer in Verbindung mit
anderen Gefahren

Alle
anderen

ohne Feuer nur Feuer Hausratver-
sicherung

Wohngebäude-
versicherung

In der Regel kei-
ne Versicherung-
steuer

19 % 13,2 % 16,15 % 16,34 % 19 %

Abb. 33: Versicherungsteuer

Unsere Jahresprämie mit Steuer beläuft sich somit auf:

431,99 v + 16,34 % = 502,58 v

Ergebnis

Stefan hat eine Jahresprämie inkl. Versicherungsteuer, Dauerrabatt und Rabatt für jähr-
liche Zahlungsweise in Höhe von 502,58 v zu zahlen.

124 Die Ausnahmen der Besteuerung enthält § 4 VersStG.
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Sachverhalt Ihre kurze Begründung

b) Hier scheitert eine Erstattung bereits an Ziff. 6
AGlB, denn in der Glasversicherung besteht kein Au-
ßenversicherungsschutz. Damit sind die Sachen nur
am Versicherungsort, also dem im Versicherungsschein
genannten Gebäude (Wohnung des VN) versichert.

Ergebnis:

Der Versicherer ist leistungsfrei.

Fall 5:

Sachverhalt Ihre kurze Begründung

Ein Sturm schleudert Terras-
senmöbel gegen die Glas-Ter-
rassentür. Diese zerbricht.
Schaden: 200 t

Glasversicherung:

Nach Ziff. 2.2.4 AGlB sind Sturmschäden ausgeschlos-
sen, da diese bereits in der Wohngebäudeversicherung
versichert sind.

Wohngebäudeversicherung

Der Schaden wird über die Gebäudeversicherung nach
Ziff. 5.1 und 7.2 VGB erstattet, da die Terrassentür zu
den Gebäudebestandteilen zählt.

Ergebnis:

Der Versicherungsnehmer erhält die 200 t.

Fall 6:

Sachverhalt Ihre kurze Begründung

Dem Versicherungsnehmer
fällt ein gusseiserner Kochtopf
auf das Ceran-Kochfeld seiner
neu – vom Schreiner indivi-
duell angefertigten – Einbau-
küche. Schaden: 600 t

Wohngebäudeversicherung

Da es sich um eine echte Einbauküche handelt, ist diese
grundsätzlich eine versicherte Sache in der Wohnge-
bäudeversicherung. Allerdings hat sich keine versicher-
te Gefahr realisiert.

Glasversicherung:

Ein Ceran-Kochfeld ist nach Ziff. 4.1.1 AGlB ver-
sichert.

Ergebnis:

Über die Glasversicherung werden 600 t erstattet.

Anhang 4 – Abweichungen und Ergänzungen
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IV. Weitere marktgängige Gefahren

Hier noch weitere marktgängige versicherbare Gefahren, die über die Proximus- und GDV-
Bedingungen hinaus vereinbart werden können:

Überschallknall

Es wird Entschädigung geleistet für versicherte Sachen, die durch Überschallknall zerstört
oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhandenkommen.

Überschallknall ist die Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen, ausgelöst durch
die Überschalldruckwelle eines Luftfahrzeuges.

Die Höchstentschädigung beträgt __________ EUR je Versicherungsfall.

Schäden durch Marder und Kleinnager

Es werden die Reparaturkosten an elektrischen Leitungen und elektrischen Anlagen ersetzt,
soweit diese nach den Versicherungsbedingungen versichert sind und innerhalb des versi-
cherten Gebäudes liegen und unmittelbar durch Marderbiss oder den Biss von Kleinnagern
entstanden sind.

Mietnomaden und Messies

Versichert sind Schäden an versicherten Objekten durch Einmietbetrüger (Mietnomaden)
und Messies (unter Vermüllungssyndrom Leidende) bis zu einer Höhe von jeweils 2.000 EUR
je Versicherungsfall.

Anspruchsvoraussetzungen und Entschädigungsleistungen:

Einmietbetrug: Der Mieter des versicherten Objektes hatte bereits zu Beginn des Mietver-
hältnisses nicht die Absicht, seine Miete zu entrichten und ist bereits mit den ersten drei Mo-
natsmieten in Verzug. Sie haben dagegen rechtliche Schritte eingeleitet. Entschädigt werden
der Mietverlust und daraus resultierende Folge- und Mehrkosten, z. B. für Rechtsanwälte, das
Gericht oder den Gerichtsvollzieher.

Messies: Die Substanz des versicherten Objektes ist durch Vermüllung des Mieters oder Dritte
erkennbar beschädigt. Entschädigt werden die unmittelbar aus der Vermüllung entstandenen
Renovierungs-, Entsorgungs- und Schädlingsbekämpfungskosten, sobald der Mieter ausgezo-
gen ist und die Schäden behoben werden können.

Verkehrssicherungsmaßnahmen

Wenn durch den Eintritt eines Versicherungsfalls eine Gefahr entsteht, zu deren Beseitigung
Sie aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet sind (z. B. für das Absperren von
Straßen, Wegen und Grundstücken der Schadenstätte), so werden die hierfür erforderlichen
Kosten ersetzt.

Regiekosten

Ersetzt werden die entstandenen Kosten für die Abwicklung des Schadens (Koordination der
Handwerker etc.) soweit der entschädigungspflichtige Schaden _________ EUR übersteigt
und kein freier Architekt mit der Schadenbeseitigung beauftragt wird.
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